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^erôanbêtuefen.
Biitidjer ^Bauarbeiter. SDîit bem 10. Slprtl ift bie Be=

toeguitg ber Bauarbeiter in ein neueS- ©labium getreten.
Sie SünbigungSfrifi ber ©d) rein er ift abgelaufen unb
bat biefen SJÎorgen bie 2lrbeitSeinftettnng bon etroa 600 bis
650 Arbeiter begonnen, freilich ift and) nod) eine SXngat)!

in ben äßerfftätten geblieben. Sie ©c^jreinermeifter febeinen

be§ BefcbtuffeS an bie DJteifter beauftragt. 3'm fernem er-
ftart fid) bie Verfammlung fotibarifcb mit ben ftreitenben
tUfalern unb ©(breinern unb berfpridjt moratifebe unb ma=
teriette Unterftüfeung. Sie befdjtiefjt baber eine möcbenttidie
©teuer üon 50 StS. für Verheiratete unb 1 $r. für bie
ßebigen gur Itnterfiüfmng ber ©treifenben.

©treiïfitnbeit. SaS SSegirfSgericbt 3 ü r i <ff bat öier

©djranf.
StuSgefüfjrt tum 3- Scitrotjler in Oftringen.

ben Sampf ebenfalls mit aller ©nergie aufnehmen p motten.
Ser fötaler ft reif bauert noib fort; bod) falten in

letter Bett in berfdjiebenen äßerfftätten fèûtfêarbeiter einge*
treten fein.

Sie Bittttn erteute haben in ber am ©amStag abenb

int fîafino Slufferfibt ftattgebabten, attgemeinen Bimmen
arbeiteroerfammlung ben ©treif abgelehnt unb fieb auf bie

Stngebote ber SDteifter eingeladen. Ser Befdftuff, metdjer
gefafjt mürbe, tautet: Sie beutige Verfammlung ber Bitumer*
teute halt an ihren gorberungen, neunftünbige SlrbeitSgeit
unb 60 ßts. VttnimaEobn, im Sßringip feft; erachtet aber
ben gegenmärtigen Beitpunft ttidjt für gegeben, benfelben
burdj einen ©treif bie nötige fftadfadftung p geben, ©ie
nimmt baber ben oon ben fÖieiftern gebotenen ©tunbentofn
oon 50 ©13. au unb mirb ber Vorftanb mit ber fDBtteilung

ftreifenbe ©dtreiner, meldje einen föleifter nnb feine arbeitenben
©ebülfen bebrofjten unb ©adben befdjäbigten, p 4 bis 14
Sagen ®efangenfd)aft bernrteitt. Ser §aubtfdjutbige, ©ebreiner*
gebülfe fftommet, rourbe überbieS auf 2 3abre beS SanbeS

bermiefen.

fêïeftrotedmifdje ^unbfdjau.
©leftrifebe Kraftübertragung. Ser ©rofje ©tabtrat

oon Biet genehmigte einen Vertrag mit ber girma Blöfcb,
©dimab u. ©ie. in Bojingen, toonadf biefe ber ©emeinbe
Viet eine eleftrifdfe VetriebSfraft üon 90 Vferbefräften, refp.
65 Vferbefräften am Vtejjapparat, pm greife Port .5 fttap.
per Vferbefraftftunbe abgibt pm Betrieb bon Vtotoren ber

Steininbuftrie. ©leidtjeitig berpftidftet fid) bie genannte
girtna, bei Bebarf fernere 100 Vferbefräfte p liefern. Sie
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Verbandswesen.
Züricher Bauarbeiter. Mit dem 10. April ist die Be-

wegung der Bauarbeiter in ein neues- Stadium getreten.
Die Kündigungsfrist der Schreiner ist abgelaufen und
hat diesen Morgen die Arbeitseinstellung von etwa 600 bis
650 Arbeiter begonnen. Freilich ist auch noch eine Anzahl
in den Werkstätten geblieben. Die Schreinermeister scheinen

des Beschlusses an die Meister beauftragt. An fernern er-
kiärt sich die Versammlung solidarisch mit den streikenden
Malern und Schreinern und verspricht moralische und ma-
terielle Unterstützung. Sie beschließt daher eine wöchentliche
Steuer von 50 CtS. für Verheiratete und 1 Fr. für die
Ledigen zur Unterstützung der Streikenden.

Streiksünden. Das Bezirksgericht Zürich hat vier

Schrank.
Ausgeführt von I. Dätwyler in Oftringen.

den Kampf ebenfalls mit aller Energie aufnehmen zu wollen.
Der Malerstreik dauert noch fort; doch sollen in

letzter Zeit in verschiedenen Werkstätten Hülfsarbeiter einge-
treten sein.

Die Zimmer le nie haben in der am Samstag abend

im Kasino Außersihl stattgehabten, allgemeinen Zimmer-
arbeiterversammlung den Streik abgelehnt und sich auf die

Angebote der Meister eingelassen. Der Beschluß, welcher
gefaßt wurde, lautet: Die heutige Versammlung der Zimmer-
lente hält an ihren Forderungen, neunstündige Arbeitszeit
und 60 Cts. Minimallohn, im Prinzip fest; erachtet aber
den gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für gegeben, denselben
durch einen Streik die nötige Nachachtung zu geben. Sie
nimmt daher den von den Meistern gebotenen Stnndenlohn
von 50 Cts. an und wird der Vorstand mit der Mitteilung

streikende Schreiner, welche einen Meister und seine arbeitenden
Gehülfen bedrohten und Sachen beschädigten, zu 4 bis 14
Tagen Gefangenschaft verurteilt. Der Hauptschuldige, Schreiner-
gehülfe Rommel, wurde überdies auf 2 Jahre des Landes
verwiesen.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrische Kraftübertragung. Der Große Stadtrat

von Viel genehmigte einen Vertrag mit der Firma Blösch,
Schwab n. Cie. in Bözingen, wonach diese der Gemeinde

Viel eine elektrische Betriebskraft von 90 Pferdekräften, resp.

65 Pferdekräften am Meßapparat, zum Preise von.5 Rap.
per Pferdekraftstunde abgibt zum Betrieb von Motoren der

Kleinindustrie. Gleichzeitig verpflichtet sich die genannte
Firma, bei Bedarf fernere 100 Pferdekräfte zu liefern. Die
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